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Geschäftszahl: 2024-0.800.709  

UG 40; ERP-Fonds Jahresprogramm 2025; BMF-Stellungnahme gem. § 10 

Abs. 1 ERP-Fonds-Gesetz 

Sehr geehrte Frau Mag.a Stiftinger, sehr geehrter Herr DI Sagmeister,27. November 2024 

vielen Dank für die Übermittlung des Jahresprogrammes 2025 des ERP-Fonds! 

Das Bundesministerium für Finanzen nimmt hierzu gemäß § 10 Abs. 1 ERP-Fonds-Gesetz 

wie folgt Stellung: 

Die vorgeschlagenen Schwerpunkte des Jahresprogrammes 2025 des ERP-Fonds flankieren 

die bestehenden Unterstützungsprogramme des Bundes und leisten einen positiven 

Beitrag zur Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandorts. Die Dotation des 

Jahresprogrammes 2025 iHv. 500 Mio. € und die vorgeschlagene Verteilung der 

Fondsmittel auf die einzelnen Sektoren wird zur Kenntnis genommen.  

Die Obligo-Obergrenze für ERP-Kredite, die unter dem Sonderprogramm „Betriebliche 

Hochwasserhilfe 2024“ vergeben werden, wäre gem. Regierungsbeschluss (MRV 105a/1), 

sowie dem adaptierten ERP-Jahresprogramm 2024 folgend, mit max. 10 Mio. € zu 

determinieren. 

Vorbehaltlich der o.g. Anpassung besteht seitens des Bundesministeriums für Finanzen 

kein Einwand gegen das vorliegende ERP-Jahresprogramm 2025.  

 

Wien, 27. November 2024 

Für den Bundesminister: 
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Mag. Christa Bock 

Elektronisch gefertigt 
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